
13.4 VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
(1) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unse-
ren Bedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir
haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Lieferbedingungen gelten auch dann,
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Lieferbedingungen abweichender
Bedingungen des Bestellers einschließlich etwaiger Vergaberichtlinien juristischer Personen des öffent-
lichen Rechts, die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 
(2) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen
oder Angebote an den Besteller, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 
(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichem Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 
(1) Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als ver-
bindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge
können wir innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang durch schriftliche Bestätigung oder durch
Ausführung des Auftrags annehmen. 
(2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller ist der schriftlich
geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieser
gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder.
Mündliche Zusagen von unserer Seite vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und
mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich
nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. Ergänzungen und
Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Geschäftsbedingungen bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind unse-
re Mitarbeiter nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen. Individuelle Ver-
tragsabreden, insbesondere bestimmte Eigenschaftszusicherungen oder Verwendungsempfehlungen
für unsere Waren, Angaben über Lieferfristen, Rabatte und Boni sowie etwaige Kulanzabsprachen
bedürfen zur Rechtswirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung unserer Hauptverwal-
tung, es sei denn, es handelt sich um einen Direktverkauf ab unserem Lager. Zur Wahrung der
Schriftform genügt die übermittlung per Telefax, im übrigen ist die telekommunikative übermittlung,
insbesondere per E-Mail, nicht ausreichend. 
(3) Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchs-
werte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z.B.
Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum
vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantier-
ten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder
Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften 
erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleich-
wertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht
beeinträchtigen. Kurzfristige änderungen und Ergänzungen bleiben insoweit vorbehalten. Angaben
zur Festigkeit können nur als unverbindliche Richtwerte angesehen werden, die in eigenen Prüfungen
anhand statistischer Belastungsversuche ermittelt wurden. 
(4) Wir behalten uns das Eigentum oder Urheberrecht an allen von uns abgegebenen Angeboten und
Kostenvoranschlägen sowie dem Besteller zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Be-
rechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln
vor. Der Besteller darf diese Gegenstände ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder als solche
noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder
vervielfältigen. Er hat auf unser Verlangen diese Gegenstände vollständig an uns zurückzugeben und
eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang
nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 
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13.4 VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Ausliefe-
rungsstelle“ („ex works“, Incoterms 2000) einschließlich Verpackung. Sonderverpackungen werden
zu Selbstkosten berechnet. 
(2) Sämtliche Preise verstehen sich in EURO zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Export-
lieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. Der Abzug von Skonto bedarf
besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
(3) Soweit den vereinbarten Preisen unsere Listenpreise zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr
als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise. 
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne
Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Maßgebend für das Datum
der Zahlung ist der Eingang bei uns. Wechsel und Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung.
Wechsel- und Scheckkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Es gelten die gesetzlichen Regeln betref-
fend den Folgen des Zahlungsverzugs. 
(5) Bei Zahlungsverzug und insbesondere bei gerichtlicher Geltendmachung werden sämtliche noch
offenen Rechnungen sofort zur Zahlung fällig.  
(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehal-
tungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
(7) Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung
oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des Vertrages
Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers wesentlich zu mindern geeig-
net sind und durch welche die Bezahlung unserer offenen Forderungen durch den Besteller aus dem
jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmen-
vertrag gilt) gefährdet wird. 

§ 4 Lieferung und Lieferzeit 
(1) Lieferung erfolgen ab Werk („ex works“, Incoterms 2000) 
(2) Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur
annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder ver-
einbart ist. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen
Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Bei Lieferung ab Werk gilt die Lieferzeit mit
der schriftlichen Mitteilung der Lieferbereitschaft als eingehalten. Sofern Versendung vereinbart wurde,
beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der übergabe an den Spediteur,
Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 
(3) Wir können – unbeschadet der Rechte aus Verzug des Bestellers – vom Besteller eine
Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen
um den Zeitraum verlangen, in dem der Besteller seinen vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber
nicht nachkommt. 
(4) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch
höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse
(z. B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Trans-
portverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder
Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen,
behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung
durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse
uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen unddie Behinderung
länger als einen Monat andauert, sind wir und der Besteller nach Ablauf einer gesetzten angemesse-
nen Nachfrist zum Rücktritt vom Vertrag hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils berechtigt. Bei
Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschie-
ben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer ange-
messenen Anlauffrist.  
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13.4 VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

(5) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Besteller im Rahmen des ver-
traglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sicherge-
stellt ist und dem Besteller hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen
(es sei denn, wir erklären uns zur übernahme dieser Kosten bereit). 
(6) Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird uns eine Lieferung oder
Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist unsere Haftung auf Schadensersatz nach
Maßgabe des § 8 dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen beschränkt. 

§ 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ – „ex
works“ (Incoterms 2000) vereinbart. 
(2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen unserem pflichtgemäßen Ermessen. 
(3) Die Gefahr geht mit Bereitstellung, spätestens mit der übergabe des Liefergegenstandes (wobei
der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur
Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Besteller über. Dies gilt auch dann, wenn
Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen (z.B. Versand oder Installation) übernommen
hat. Verzögert sich der Versand oder die übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim
Besteller liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Besteller über, an dem wir versandbereit ist
und dies dem Besteller angezeigt haben. 
(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Besteller. Bei Lagerung durch uns betragen die Lager-
kosten 0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche.
Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten. 
(5) Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers und auf seine Kosten gegen
Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert. 
(6) Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt der Liefergegenstand als abgenommen, wenn die
Lieferung abgeschlossen ist, wir dies dem Besteller unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach die-
sem § 5 (6) mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert haben, seit der Lieferung zwölf Werktage
vergangen sind oder der Besteller mit der Nutzung des Liefergegenstandes begonnen hat (z.B. die
gelieferte Anlage in Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung sechs Werktage vergan-
gen sind, und der Besteller die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als
wegen eines uns angezeigten Mangels, der die Nutzung des Liefergegenstandes unmöglich macht oder
wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat. 

§ 6 Mängelhaftung 
(1) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.
Es gelten jedoch die gesetzlichen Verjährungsfristen, soweit diese länger als 2 Jahre sind und sich
nichts Gegenteiliges aus diesen Bedingungen ergibt. 
(2) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die gelieferten Gegen-
stände gelten als genehmigt, wenn uns nicht eine Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel
oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, bin-
nen sieben Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes, oder ansonsten binnen sieben
Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder dem Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Be-
steller bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung erkennbar war,
in der in § 2 (2) S. 5 bestimmten Form zugegangen ist. Auf unser Verlangen ist der beanstandete Lie-
fergegenstand frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet wir die Kosten
des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegen-
stand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 
(3) Bei der Bestellung von Sonderanfertigungen, Variantenprodukten und nicht am Lager geführten
Artikeln ist zu beachten, dass produktionsbedingte Mengentoleranzen von +/- 10 % entstehen können. 
(4) Soweit ein Mangel des Liefergegenstandes, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in
Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall
der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlie-ferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacher-
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13.4 VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

füllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu
tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass der  Liefergegenstand nach einem anderen
Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 
(5) Im Falle des Fehlschlagens der Nacherfüllung trotz wenigstens zweimaligem Nacherfüllungsver-
such, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der
Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis
angemessen mindern. 
(6) Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Besteller unter den in § 8 bestimmten
Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 
(7) Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die wir aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen
Gründen nicht beseitigen können, werden wir nach unserer Wahl unsere Mängelansprüche gegen
die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Bestellers geltend machen oder an den Besteller
abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen uns bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen
Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nur, wenn
die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und
Lieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der
Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden Mängelansprüche des Bestellers gegen
uns Verkäufer gehemmt. 
(8) Mängelansprüche entfallen, wenn der Besteller ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand
ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumut-
bar erschwert wird. In jedem Fall hat der Besteller die durch die änderung entstehenden Mehrkosten
der Mängelbeseitigung zu tragen. 
(9) Eine im Einzelfall mit dem Besteller vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung. 

§ 7 Schutzrechte 
(1) Wir stehen nach Maßgabe dieses § 7 dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von gewerblichen
Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspart-
ner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung
solcher Rechte geltend gemacht werden. 
(2) In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines
Dritten verletzt, werden wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten den Liefergegenstand derart
abändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der Liefergegenstand
aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem Besteller durch Abschluss
eines Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt uns dies innerhalb eines angemes-
senen Zeitraums nicht, ist der Besteller berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis
angemessen zu mindern. Etwaige Schadensersatzansprüche des Bestellers unterliegen den Beschrän-
kungen des § 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. 
(3) Bei Rechtsverletzungen durch von uns gelieferten Produkte anderer Hersteller werden wir nach
unserer Wahl unsere Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten für Rechnung des Bestellers
geltend machen oder an den Besteller abtreten. Ansprüche gegen uns bestehen in diesen Fällen nach
Maßgabe dieses § 7 nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche
gegen die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz,
aussichtslos ist. 

§ 8 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens 
(1) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrunde, insbesondere aus Unmög-
lichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten
bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden
ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 eingeschränkt. 
(2) Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen; im Falle grober Fahrlässigkeit unserer nichtleitenden Angestellten
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten
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13.4 VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mängelfreien Lieferung und Instal-
lation sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Besteller die vertragsgemäße Verwen-
dung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal
des Bestellers oder Dritten oder des Eigentums des Bestellers vor erheblichen Schäden bezwecken. 
(3) Soweit wir gemäß § 8 (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf
Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausge-
sehen haben oder unter Berücksichtigung der Umstände, die uns bekannt waren oder die wir hätten
kennen müssen, bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen müssen. Mittelbare
Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur
ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands
typischerweise zu erwarten sind. 
(4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist unsere Ersatzpflicht des Verkäufers für Sach-
oder Personenschäden auf einen Betrag von EUR 2.500.000,00 (in Worten zweimillionenfünfhun-
derttausend Euro) pro Versicherungsjahr 2-fach maximiert je Schadensfall (entsprechend der derzeiti-
gen Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung) beschränkt,
auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. 
(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten
unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 
(6) Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte oder
Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören,
geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 
(7) Die Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens,
für garantierte Beschaf-fenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

§ 9 Gesamthaftung 
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in §§ 6, 7 und 8 vorgesehen, ist – ohne
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbeson-
dere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflicht-
verletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 
(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines Anspruchs auf Ersatz
des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies
auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer,
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 10 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1) Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zum Eingang aller Zahlun-
gen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand zurückzunehmen. In der Zurücknahme des
Liefergegenstandes durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme des Liefer-
gegenstandes zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des
Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 
(2) Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er ver-
pflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum
Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller
diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der
Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu
erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 
(4) Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkau-
fen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich
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13.4 VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

MwSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung
weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtre-
tung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbeson-
dere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungs-
einstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abge-
tretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
(5) Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Besteller  wird stets für uns
vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verar-
beitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefer-
gegenstandes (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen
zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das Gleiche
wie für die unter Vorbehalt gelieferten Gegenstände. 
(6) Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefer-
gegenstandes (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen vermischten Gegenständen
zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum
überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
(7) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die
durch die Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 
(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizu-
geben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als
10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 
(9) Wird die Liefersache ins Ausland verbracht, so gilt folgendes: Wurde der Liefergegenstand vor
Zahlung aller vom Besteller aus dem Vertrag geschuldeten Beträge geliefert, so bleibt er bis zur voll-
ständigen Zahlung unser Eigentum, soweit das nach dem Recht, in dessen Bereich sich der Liefer-
gegenstand befindet, zulässig ist. Lässt dieses den Eigentumsvorbehalt nicht zu, gestattet es uns aber,
sich andere Rechte an dem Liefergegenstand vorzubehalten, so können wir alle Rechte dieser Art aus-
üben. Der Besteller ist verpflichtet, bei unseren Maßnahmen mitzuwirken, die wir zum Schutz unseres
Eigentumsrechtes oder des an dessen Stelle tretenden Rechtes am Liefergegenstand treffen werden. 

§ 11 Schlussbestimmungen 
(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt,
den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
(2) Die Beziehungen zwischen uns und dem Besteller unterliegen ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Das übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht. 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
(4) Soweit der Vertrag oder dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Regelungslücken
enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als verein-
bart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem
Zweck dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Rege-
lungslücke gekannt hätten. 
(5) Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die INCOTERMS 2000. 

Hinweis: 
Der Besteller nimmt davon Kenntnis, dass wir Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundes-
datenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichern und uns das Recht vorbehalten, die
Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu übermitteln. 
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